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PRÄAMBEL 

 

 

Aufgrund der §§ 2, 3, 4, 9 und 10 des Baugesetzbuches, der Baunutzungsverordnung, des Art. 81 Abs. 

1 der Bayrischen Bauordnung und des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern erlässt 

die Gemeinde Irlbach folgende Satzung für die Aufstellung der Änderung des vorhabenbezogenen 

Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan und integriertem Vorhaben- und Erschlie-

ßungsplan "Solarpark Irlbach" durch Deckblatt Nr. 1, bestehend aus  

 

Teil A: Planzeichnung mit planlichen und textlichen Festsetzungen und planlichen Hinweisen. 

Teil B: Begründung zum Bebauungs- und Grünordnungsplan mit textlichen Hinweisen 

Teil C: Umweltbericht 

 

Anlagen:  

 

• Nr. 1: „Gutachterliche Stellungnahme – Einschätzung der potenziellen Blendwirkung einer PV-

Anlage in der Nähe von Irlbach in Niederbayern“, SolPegGmbH, Hamburg, 24.07.2025 

• Nr. 2: Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP); PV-

Freiflächenanlage Irlbach - Landkreis Straubing Bogen - Fl-Nrn. 304, 306, 306/1 Gemarkung 

Irlbach; Büro für Ornitho-Ökologie Dr. Richard Schlemmer, Regensburg; 07. Juli 2025 

 

 

Die vollständige Bezeichnung des verbindlichen Bauleitplans lautet: 

„Änderung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit integriertem Grünordnungsplan und 

integriertem Vorhaben- und Erschließungsplan "Solarpark Irlbach" durch Deckblatt Nr. 1“ 

In nachfolgenden Textteilen, Kopfzeilen, etc. wird aus Gründen der Vereinfachung gleichbedeutend die 

Bezeichnung „Änderung des Bebauungsplans „Solarpark Irlbach““ verwendet.  
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